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███████████████▍

mit Schreiben vom 17. Oktober 2021 an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI) haben Sie um Vermittlung bei Ihrer Anfrage an das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gebeten. 

Ihre Bürgeranfrage vom 13. Juli 2021 haben Sie mit Schreiben vom 31. Juli 2021 dahinge-
hend ergänzt, dass Sie nunmehr um Übersendung folgender Unterlagen bitten: 

1. Ich hätte gerne eine abschließende Liste von Allem, was in dem hier gegenständigen 
Grundwert enthalten bzw. mit diesem abgegolten ist. 

...  

3. Ich hätte gerne die Arbeitszeitstudien und -gutachten insofern Sie die Gebühren für 
die Ersatzvornahme betreffen. 

Zu Ihrer ersten Bitte hat Ihnen das BMWi am 14. Oktober 2021 geantwortet. Hinsichtlich  
Nr. 3 teilte Ihnen das BMWi am 28. Oktober 2021 mit, dass es hierzu keine amtlichen Infor-
mationen im Sinne des IFG bei der angefragten Behörde gibt, da der Auftraggeber zu die-
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen  

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  
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sen Gutachten der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) ist. Das BMWi hat 
angeregt, sich an den Auftraggeber des Gutachtens zu wenden. 

Eine Vermittlung ist mir leider nicht möglich, wenn die gewünschte Information bei der 
angefragten Behörde nicht vorliegt. Ich werde meinen Vorgang daher schließen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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